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  An die Direktionen der  
Kindergartensprengel, 
Grundschulsprengel, 
Schulsprengel, 
Mittel- und Oberschulen, 
Berufs- und Fachschulen, 
gleichgestellten Kindergärten 
gleichgestellten und anerkannten Schulen 

  
Bozen, 29.07.2019  
  
  

 
 
 
 

Zur Kenntnis: An die 
Generaldirektion des Südtiroler Sanitätsbetriebes 
gd@sabes.it  
 
An das 
Betriebliche Departement für Gesundheitsvorsorge des 
Südtiroler Sanitätsbetriebes 
praevention.department@sabes.it  
 
An die  
Familienagentur 
familienagentur@provinz.bz.it  

 
 
   

 

 
 
Rundschreiben Nr. 30/2019 
 
Überprüfung der Einhaltung der Impfpflicht im Kindergarten- und Schuljahr 2019/2020:  

 Aufschub der Frist für die Einreichung der Impfdokumentation 
 
 

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 

die Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 641 vom 23. Juli 2019 einen Aufschub der Frist für die Einreichung 
der Impfdokumentation für das Kindergarten- und Schuljahr 2019/2020 gewährt. 

Das bedeutet im Einzelnen: 

1. Jene Eltern, Vormunde und sorgeberechtigten Personen, welche trotz Aufforderung der Kindergarten- 
oder Schuldirektion innerhalb 10. Juli 2019 keine geeignete Impfdokumentation für das Kind, den Schüler 
oder die Schülerin vorgelegt haben, können  das  Kind,  die Schülerin oder den Schüler noch innerhalb 
8. August 2019, 24.00 Uhr, vormerken. Die Impfvormerkungen können 

a) online (https://impfungenonline.sabes.it/formvaccini/ ) oder  

b) über die Einheitliche Vormerkungsstelle (telefonisch 0472 973 850, per Mail an elvs-vorsorge@sa-
bes.it) oder  

c) an den Schaltern in den Krankenhäusern des Gesundheitsbetriebes vorgenommen werden.  

Die Kindergarten- und Schuldirektionen müssen die Eltern nicht eigens auf diese Möglichkeit hinweisen. 

P
R

O
T

. p_bz 29.07.2019 512768 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: S

tephan T
schigg, 416bbb  – S

eite/pag. 1/4



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Seite / Pag. 2 
 

 

Wenn die Eltern, Vormunde und sorgeberechtigten Personen innerhalb 10. Juli der Kindergartendirektion 
eine Impfdokumentation vorgelegt haben, welche nicht die vorgeschriebenen formalen Vorgaben erfüllt, 
und die Kindergartendirektion deshalb diese Dokumente innerhalb 22. Juli zur Überprüfung an den örtlich 
zuständigen Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit übermittelt und noch keine Rückmeldung 
dazu erhalten hat, weist die Kindergartendirektion diese Eltern, Vormunde und sorgeberechtigten Perso-
nen auf die Notwendigkeit hin, das Kind noch innerhalb 8. August 2019, 24.00 Uhr, vorzumerken. Falls 
nämlich die Überprüfung der Impfdokumentation ergeben sollte, dass das Kind die Impfpflicht nicht erfüllt, 
ist nur durch diese rechtzeitige Vormerkung der Erhalt des Kindergartenplatzes sichergestellt. 

2. Die Eltern, Vormunde und sorgeberechtigten Personen, welche das Kind, den Schüler oder die Schülerin 
zur Pflichtimpfung vorgemerkt haben, müssen dann die Bestätigung innerhalb 9. August 2019 an die 
Kindergarten- oder Schuldirektion übermitteln.  

a) Wenn die Impfvormerkung online über die Webseite des Südtiroler Sanitätsbetriebes https://imp-
fungenonline.sabes.it/formvaccini/ erfolgt ist, ist die Vormerkbestätigung für die fehlende Pflichtimp-
fung vorzulegen (siehe das Beispiel gemäß Anlage 2, das dem Beispiel gemäß Anlage 4 des Rund-
schreibens Nr. 22/2019 vom 14. Juni 2019 entspricht).  

b) Wenn die Impfvormerkung über die Einheitliche Vormerkungsstelle (telefonisch 0472 973 850 oder 
per Mail an elvs-vorsorge@sabes.it ) oder an den Schaltern in den Krankenhäusern des Gesund-
heitsbetriebes vorgenommen wurde, ist das Merkblatt zum Termin vorzulegen, das die Eltern, Vor-
munde und sorgeberechtigten Personen per E-Mail nach der Vormerkung erhalten (siehe das Bei-
spiel gemäß Anlage 3). 

3. Bei nicht fristgerechter Einreichung der geeigneten Impfdokumentation werden die staatlichen Bestim-
mungen angewandt. Die Direktorinnen der Kindergärten verfügen und informieren die Eltern ab 14. Au-
gust 2019 über den Verfall der Einschreibung des Kindes in den Kindergarten.  

Der Verfall der Einschreibung gilt nur für die Einschreibung in den Kindergarten. Die Schülerinnen und 
Schüler, welche die Impfpflicht nicht erfüllen und auch nicht für die fehlenden Pflichtimpfungen vorgemerkt 
wurden, können in jedem Fall die Schule besuchen und an den Prüfungen teilnehmen (Art. 3-bis Absatz 
5 des Gesetzesdekrets vom 7. Juni 2017, Nr. 73, mit Änderungen umgewandelt mit Gesetz vom 31. Juli 
2017, Nr. 119).  

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Der Abteilungsdirektor 
Stephan Tschigg 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
 
Anlagen: 

1) Beschluss der Landesregierung Nr. 641 vom 23. Juli 2019, betreffend „Anwendung Gesetzesdekret 
vom 7. Juni 2017, Nr. 73 - Vorgehensweise bei Nichterfüllung der Impfpflicht im Schuljahr bzw. 
entsprechenden Betreuungszeit 2019/2020 - Aufschiebung der Frist für die Einreichung der 
Impfdokumentation“ (der Beschluss wird nachgereicht, sobald er verfügbar ist) 

2) Beispiel für eine „Vormerkbestätigung“ 

3) Beispiel für ein „Merkblatt zum Termin“ 
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Wenn die Eltern, Vormunde und sorgeberechtigten Personen innerhalb 10. Juli der Kindergartendirektion 
eine Impfdokumentation vorgelegt haben, welche nicht die vorgeschriebenen formalen Vorgaben erfüllt, 
und die Kindergartendirektion deshalb diese Dokumente innerhalb 22. Juli zur Überprüfung an den örtlich 
zuständigen Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit übermittelt und noch keine Rückmeldung 
dazu erhalten hat, weist die Kindergartendirektion diese Eltern, Vormunde und sorgeberechtigten Perso-
nen auf die Notwendigkeit hin, das Kind noch innerhalb 8. August 2019, 24.00 Uhr, vorzumerken. Falls 
nämlich die Überprüfung der Impfdokumentation ergeben sollte, dass das Kind die Impfpflicht nicht erfüllt, 
ist nur durch diese rechtzeitige Vormerkung der Erhalt des Kindergartenplatzes sichergestellt. 

2. Die Eltern, Vormunde und sorgeberechtigten Personen, welche das Kind, den Schüler oder die Schülerin 
zur Pflichtimpfung vorgemerkt haben, müssen dann die Bestätigung innerhalb 9. August 2019 an die 
Kindergarten- oder Schuldirektion übermitteln.  

a) Wenn die Impfvormerkung online über die Webseite des Südtiroler Sanitätsbetriebes https://imp-
fungenonline.sabes.it/formvaccini/ erfolgt ist, ist die Vormerkbestätigung für die fehlende Pflichtimp-
fung vorzulegen (siehe das Beispiel gemäß Anlage 2, das dem Beispiel gemäß Anlage 4 des Rund-
schreibens Nr. 22/2019 vom 14. Juni 2019 entspricht).  

b) Wenn die Impfvormerkung über die Einheitliche Vormerkungsstelle (telefonisch 0472 973 850 oder 
per Mail an elvs-vorsorge@sabes.it ) oder an den Schaltern in den Krankenhäusern des Gesund-
heitsbetriebes vorgenommen wurde, ist das Merkblatt zum Termin vorzulegen, das die Eltern, Vor-
munde und sorgeberechtigten Personen per E-Mail nach der Vormerkung erhalten (siehe das Bei-
spiel gemäß Anlage 3). 

3. Bei nicht fristgerechter Einreichung der geeigneten Impfdokumentation werden die staatlichen Bestim-
mungen angewandt. Die Direktorinnen der Kindergärten verfügen und informieren die Eltern ab 14. Au-
gust 2019 über den Verfall der Einschreibung des Kindes in den Kindergarten.  

Der Verfall der Einschreibung gilt nur für die Einschreibung in den Kindergarten. Die Schülerinnen und 
Schüler, welche die Impfpflicht nicht erfüllen und auch nicht für die fehlenden Pflichtimpfungen vorgemerkt 
wurden, können in jedem Fall die Schule besuchen und an den Prüfungen teilnehmen (Art. 3-bis Absatz 
5 des Gesetzesdekrets vom 7. Juni 2017, Nr. 73, mit Änderungen umgewandelt mit Gesetz vom 31. Juli 
2017, Nr. 119).  

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Der Abteilungsdirektor 
Stephan Tschigg 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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